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Anhang 3 - Grundrissplan Vereinshaus 
 
Erdgeschoss 
  



     

Benutzungsreglement Vereinshaus         11 von 12
          

 
 
Obergeschoss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



     

Benutzungsreglement Vereinshaus         12 von 12
          

 
Dachgeschoss 
 
 
 


	1. Allgemeine Bestimmungen
	1.1 Die Oberaufsicht über das Vereinshaus liegt beim Gemeinderat bzw. bei der Gemeindevorstehung.
	1.2 Für die Wartung der Räumlichkeiten und der Einrichtung ist der Hauswart zuständig. Der zuständige Hauswart ist über alle Nutzungen rechtzeitig zu informieren. Die Benützer haben den Anweisungen des Hauswartes im Sinne dieses Reglements Folge zu le...
	1.3 Die Nutzung  der Räume im Vereinshaus ist bewilligungspflichtig. Mit der Erteilung der Bewilligung unterzieht sich der Veranstalter diesem Benützungsreglement. Er sorgt für die Einhaltung desselben.
	1.4 Die Schlüsselverwaltung liegt bei der Gemeinde. Die Ortsvereine und andere Gruppen (Erwachsenenbildung, Musikschule) haben die Schlüsselberechtigten der Gemeindekanzlei zu melden. Die Schlüsselberechtigten unterzeichnen eine entsprechende Bestätig...
	1.5 Die Bewirtung, d.h. der Verkauf von Getränken und Esswaren an Nichtvereinsmitglieder ist im Vereinshaus nur bei offiziellen Anlässen gestattet.
	1.6 Es gilt ein generelles Rauchverbot in öffentlichen Räumen.
	1.7 Vor dem Feuerwehrdepot besteht ein striktes Parkverbot, d.h. für Fahrzeuge aller Art, so auch für Fahrräder. Die Veranstalter im und ums Vereinshaus sind verantwortlich, dass der Durchgangsverkehr auf der Kanalstrasse, insbesondere die Zu- und Weg...
	1.8 Für anderweitige Benutzung der Räumlichkeiten ausserhalb der zugeteilten Ortsvereine gelten die Bestimmungen und Preise gemäss Anhang.

	2 Benutzungsbewilligung
	2.1 Die fixe Zuteilung der Räumlichkeiten an  Ortsvereine erfolgt über Beschluss des Gemeinderates. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Reglements gelten gemäss Beschluss des Gemeinderates folgende Zuteilungen:
	2.2 Ein Ortsverein oder eine Gruppe kann jedoch keinesfalls Anspruch auf alleinige Benützung der zugeteilten Räumlichkeiten (Ausnahme: Feuerwehrdepot) erheben. Die Mehrfachbenützung sämtlicher Räumlichkeiten z.B. für Kurse, Weiterbildung etc. muss gew...
	2.3 Gesuche für die anderweitige Benützung  der zugeteilten Vereinsräume sind mindestens zwei Wochen im Voraus bei der Gemeindekanzlei einzureichen. Nach Anhörung des benützungsberechtigten Vereins entscheidet die Gemeindekanzlei über die Zuteilung de...

	3 Benutzungszeiten
	3.1 Ortsvereine, Kommissionen sowie politische Ortsgruppen können die ihnen zugeteilten Räume grundsätzlich frei benutzen.  Ausserordentliche Veranstaltungen in den fix zugeteilten Räumen müssen der Gemeindekanzlei und dem Hauswart gemeldet werden.
	3.2 Das Gebäude ist in der Regel um 23.00 Uhr zu verlassen. Nach 23.00 Uhr dürfen keine Aussenveranstaltungen stattfinden. Für Ausnahmen ist ein Gesuch an die Gemeindevorstehung zu stellen.
	3.3 Bei Veranstaltungen und Treffen mit Kindern und Jugendlichen sind die einschlägigen Bestimmungen des Jugendgesetzes einzuhalten.
	5.1 Die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten sind jederzeit in Ordnung zu halten und die Einrichtungsgegenstände sind sorgfältig zu behandeln.
	5.2 Die jeweiligen Benützer sind haftbar für Beschädigungen am Gebäude und an Einrichtungen, sowie für evtl. Diebstähle gegenüber der Gemeinde bzw. dem Ortsverein in dessen Besitz die Einrichtungen sind. Die Gemeinde trägt nur das Versicherungsrisiko ...
	5.3 Fenster und Rollläden sind vor Verlassen der Räumlichkeiten zu schliessen.
	5.4 Vereins- und Gruppenleiter bzw. Schlüsselinhaber haben beim Verlassen der Räumlichkeiten diese abzuschliessen und, sofern sich niemand mehr im Gebäude befindet, auch die Haustüre abzuschliessen. Die Haupttüren sind ab 22.00 Uhr immer abzuschliessen.
	5.5 Für vom Benützer eingebrachte Gegenstände übernimmt die Gemeinde keine Haftung.
	5.6 An Gebäude und Einrichtung verursachte Schäden sind sofort dem Hauswart zu melden.
	5.7 Die Kosten für die Behebung von mutwilligen Beschädigungen werden dem Verursacher bzw. dem Ortsverein in Rechnung gestellt.

	6 Ergänzende Bestimmungen für einzelne Räumlichkeiten sowie für den Fest-, Spiel- und Zeltplatz
	6.1 Feuerwehrdepot und Feuerwehrtheorieraum
	6.2 Notwohnung / Sitzungsraum 2
	6.3 Sitzungsräume 1 + 2 Die Sitzungsräume 1 + 2 stehen den anerkannten Ortsvereine, Kommissionen sowie politische Ortsgruppen  frei zur Verfügung.
	6.4  Massenlager
	7 Inkraftsetzung
	5.
	In den Räumlichkeiten gilt folgende Hausordnung:
	- In allen öffentlichen Gebäuden gilt ein gesetzliches, generelles Rauchverbot.
	- Verpflegung und Getränke sind nur in der Küche bzw. im Aufenthaltsraum der Pfadfinder erlaubt.
	- Die Massenlager und Matratzen dürfen nicht mit Schuhen betreten werden.
	- Die Dachfenster sind bei Verlassen des Lagers sowie bei Regen zu schliessen.
	- Trockenreinigung (Böden), Waschbecken- und Küchenreinigung sind Sache des Mieters.
	- Nach 22.00 Uhr dürfen keine Aussenveranstaltungen stattfinden.
	- Sofern Aktivitäten (z.B. Spiele etc.) im Innern des Gebäudes die Zimmerlautstärke übersteigen, sind die Fenster ab 22.00 Uhr zu schliessen.
	- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen ohne Aufsicht eines Erwachsenen nicht nächtigen.
	6.
	Die Benützung des Spielplatzes neben dem Vereinshaus ist grundsätzlich frei, wenn nicht andere Veranstaltungen dort stattfinden.
	7.
	Der verantwortliche Gruppenleiter erhält für die Dauer der Benützung einen Schlüssel für das Massenlager ausgehändigt. Die Übergabe der Schlüssel erfolgt durch den Hauswart. Bei Rückgabe des Schlüssels sind die Räumlichkeiten in Anwesenheit des Verant...
	- Die Nutzungsgebühren sind im Tarifblatt festgelegt.
	- Die Abfallentsorgung wird separat in Rechnung gestellt.
	- Beschädigungen im Massenlager, im Wasch-, Duschraum und WC, sowie in der Küche werden separat in Rechnung gestellt.
	- Bei Benützung von anderen Räumen sind entsprechende Gebühren zu entrichten.



